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105 Verfahren bei
Vergabekammern
des Bundes
BONN. Das Bundeskartellamt hat En-
de Juni seinen Jahresbericht
2023/2024 veröffentlicht. Darin wird
auchüberdieArbeit derVergabekam-
mern informiert und die Zahl der
Nachprüfungsverfahren genannt.

Danach wurden im Berichtszeit-
raum insgesamt 105 Anträge auf Ein-
leitung eines Nachprüfungsverfah-
rens bei den beiden Vergabekam-
mern des Bundes eingereicht. Dies
stellt einen Rückgang im Vergleich zu
den Vorjahren dar (2022: 116 Anträ-
ge, 2021: 139 Anträge).

Von den eingereichten Anträgen
führten 35 zu einer Sachentschei-
dung, wobei 21 Entscheidungen zu-
gunsten der öffentlichen Auftragge-
ber und 14 zugunsten der Antragstel-
ler ausfielen. Die übrigen Verfahren
wurden ohne Sachentscheidung ab-
geschlossen. Schwerpunkte der
Nachprüfungsverfahren lagen wie in
den Vorjahren bei der Vergabe von
Liefer- und Dienstleistungen. Der
Baubereich sowiedie SektorenVertei-
digung und Sicherheit folgten. (leja)

Kurz notiert

Bräunlingen will Rathaus
sanieren

BRÄUNLINGEN. Die 6000-Einwoh-
ner-Kommune Bräunlingen im
Schwarzwald-Baar-Kreis will ihr al-
tes Rathaus sanieren. Der Gemeinde-
rat hat dazu jetzt eine Machbarkeits-
studie beauftragt. „Die Vergabe ist ein
guter Auftakt in Richtung Rathaussa-
nierung, um ein adäquates, gut funk-
tionsfähiges Rathaus zu bekommen“,
sagte Bürgermeister Micha Bächle
(parteilos). Der Finanzierungsbedarf
wird auf 4,5 Millionen Euro ge-
schätzt. Ein Neubau werde nicht ver-
folgt. Das Rathaus sei viele Jahre in
der Kernstadt und so soll es auch blei-
ben, so Bürgermeister Bächle. (sta)

Scientology-Schutzerklärung
könnte gerichtlich scheitern

Die von L. Ron Hubbard gegrün-
dete Scientology Organisation
verfolgt laut Verfassungsschüt-
zern ein totalitäres gesellschaft-
liches System und strebt danach,
Kontrolle über Unternehmen zu
erlangen. Bei der Vergabe be-
stimmter öffentlicher Aufträge
empfiehlt das Innenministe-
rium, dass Unternehmen soge-
nannte Scientology-Schutzerklä-
rungen vorlegen müssen. Doch
das Bundesverwaltungsgericht
könnte bremsen.

NÜRNBERG. Das Innenministerium
empfiehlt im Falle der Scientology-
Organisation (SO) eine Schutzerklä-
rung von Auftragnehmern einzufor-
dern. Sie dient dem Zweck, dass
Unternehmen bei der Auftragsaus-
führung keine Technologien dieser

Organisation anwenden, lehren oder
anderweitig verbreiten.

Das Bundesverwaltungsgericht
hat in seinem Urteil vom 6. April 2022
(Aktenzeichen: 8 C 9.21) die Ver-
pflichtung zur Abgabe einer Sciento-
logy-Schutzerklärung als grund-
rechtswidrig erachtet. In demFall war
sie eine Voraussetzung für die Aus-
zahlung kommunaler Fördermittel
bei derAnschaffung vonPedelecs.Die
Regelung verstößt nach Ansicht der
Richter gegen den Gleichbehand-
lungsgrundsatz sowie die Weltan-
schauungsfreiheit und stellt keine
kommunale Angelegenheit dar. Infol-
gedessen stellt sich die Frage, ob die-
ses Urteil Auswirkungen auf die Ver-
gabe öffentlicher Aufträge hat.

Innenministerium empfiehlt
Schutzerklärung

Gemäß Nummer 2.3.2 Satz 1 der Ver-
waltungsvorschrift des Innenministe-
riums über die Vergabe von Aufträ-
gen im kommunalen Bereich (Verga-
beVwV) wird den kommunalen Auf-
traggebern die Empfehlung ausge-
sprochen, eine SO-Schutzerklärung
zu fordern. Eine entsprechende Mus-
tererklärung ist in Anlage 3 zu Num-
mer 12.1.2 der Verwaltungsvorschrift
der Landesregierung über die Verga-
be öffentlicher Aufträge (VwV Be-
schaffung) enthalten. Diese Schutzer-
klärung ist eine vertragliche Ausfüh-
rungsbedingung gemäß Paragraf 128
Absatz 2 Satz 3 („beschäftigungspoli-

tische Belange“) des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen. Die
Anwendung der SO-Schutzerklärung
ist nicht universell, sondern in Ba-
den-Württemberg auf bestimmte Be-

reiche beschränkt. Sie wird bei der
Vergabe von Werbeaufträgen, exter-
ner IT-Beratung, Unternehmensbera-
tung und externer Fort- und Weiter-
bildung eingefordert. Rechtsfolge
einer fehlenden SO-Schutzerklärung

ist, dass Angebote gemäß Paragraf 57
Absatz 1 Nummer 2 der Vergabever-
ordnung beziehungsweise Paragraf
42 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 der
Unterschwellenvergabeordnung von
der weiteren Angebotswertung aus-
zuschließen sind.

Die Entscheidung der Leipziger
Bundesverwaltungsrichter dürfte vor-
aussichtlich keine signifikanten Aus-
wirkungen auf die öffentliche Auf-
tragsvergabe haben. Dies liegt daran,
dass die SO-Schutzerklärung nicht
uneingeschränkt für sämtliche öffent-
lichen Bau-, Liefer- und Dienstleis-
tungen gefordert wird, sondern ledig-
lich bei spezifischen Dienstleistun-
gen. In diesen Fällen besteht entwe-
der die potenzielle Gefahr einer Ver-
breitung von Gedankengut der SO
beim öffentlichen Auftraggeber, oder
es erfordert die Offenlegung bedeu-
tender internerDaten oder ein beson-
ders hohes Vertrauensverhältnis zum

Vertragspartner. Dies schafft einen
objektiven Sachzusammenhang, der
nicht in Grundrechte eingreift. Im
Gegensatz zu dem vom Bundesver-
waltungsgericht entschiedenen Fall
wird den Städten und Gemeinden

durch landesrechtliche Verwaltungs-
vorschriften erlaubt, SO-Schutzerklä-
rungen bei den vorgenannten Dienst-
leistungsvergaben zu verlangen, die
als sensibel im Hinblick auf die SO
gelten. Die Empfehlung stellt keine
eigenmächtig von den Kommunen
aufgegriffene allgemeinpolitische
Thematik dar, sondern verkörpert
vielmehr eine ausdrückliche Hand-
lungsempfehlung des Landes an die
Kommunen im Rahmen ihrer Be-
schaffungshoheit.

Aufträge, die sensibel für den
Einfluss von Scientology sind

Selbst wenn die Forderung nach einer
SO-Schutzerklärung auch in die soge-
nannte negative Bekenntnisfreiheit
eingreifen würde, könnte dieser Ein-
griff verfassungsrechtlich als zulässig
betrachtet werden. Aufgrund des von
der SO angestrebten totalitären ge-
sellschaftlichen Systems könnte die
unerwünschte Infiltration des öffent-
lichen Auftraggebers auch die frei-
heitlich demokratische Grundord-
nung konkret gefährden. Zusätzlich
dürfte eine SO-Schutzerklärung im
Einklang mit dem Gleichbehand-
lungsgrundsatz stehen. Die Forde-
rung erfolgt nicht willkürlich, son-
dern knüpft sachlich unter Beach-
tung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes lediglich an bestimmte Dienst-
leistungsaufträge an, die besonders
sensibel für den Einfluss von Scien-
tology-Technologien sind.

Holger Schröder,
Fachanwal t für Vergaberecht ,
Rödl & Par tner , Nürnberg

Urteil

Erklärung ist abzugeben

In der SO-Schutzerklärung versichert
ein Unternehmen, dass es bei der Aus-
führung der Leistung die Technologie
von L. Ron Hubbard nicht anwendet,
lehrt oder in sonstiger Weise verbrei-
tet. Das ist auch den zur Erfüllung des
Vertrags eingesetzten Personen unter-
sagt. Das Unternehmen verpflichtet
sich zudem, solche zur Erfüllung des
Vertrags eingesetzten Personen, bei
denen dies zutrifft, von der weiteren
Ausführung der Leistung unverzüg-
lich auszuschließen, soweit es hier-
von Kenntnis hat.

„Die Regelung verstößt gegen den
Gleichbehandlungsgrundsatz sowie die
Weltanschauungsfreiheit.“
Bundesverwaltungsgericht (Urteil vom 6. April 2022)

Bechtle erhält Zuschlag
der Bundesverwaltung
IT-Dienstleister soll 300 000 Apple-Endgeräte liefern

NECKARSULM. Das Beschaffungs-
amt des Bundesinnenministeriums
hat mit der Bechtle AG einen Rah-
menvertrag über die Lieferung vonbis
zu 300 000 Apple-Endgeräten für die
deutsche Bundesverwaltung ge-
schlossen. Wie der IT-Dienstleister
aus Neckarsulmmeldet, beziehen da-

mit alle bundesbehördlichenBedarfs-
träger exklusiv über Bechtle iPhones
und iPads. Der Gesamtauftragswert
belaufe sich auf bis zu 770 Millionen
Euro und habe eine Laufzeit bis En-
de 2027, so Bechtle.

Die Apple-Geräte sind mit der
vom Bundesamt für Sicherheit in der

Informationstechnik (BSI) für den
Dienstgebrauch freigegebenen Platt-
form „Apple iNDIGO (iOS Native De-
vices inGovernmentOperation)“ aus-
gestattet. Sie ist für den sicheren Aus-
tausch vertraulicher Inhalte geeig-
net, die als Verschlusssache und „Nur
für den Dienstgebrauch“ (VS-NfD)

eingestuft sind. Die Apple-iNDIGO-
Plattform bietet eine Kombination
aus integrierten Sicherheitsfunktio-
nen, regelmäßigen Updates, hard-
warebasierter Verschlüsselung und
strengen Datenschutzrichtlinien.

Der Rahmenvertrag umfasse auch
die Lieferung von Zubehör sowie die

Erbringung von Dienstleistungen
rund um den Einsatz der mobilen
Endgeräte, teilt Bechtle mit.

„Mit der Bereitstellung einer ein-
heitlichen Geräteplattform schaffen
wir die Grundlage für eine noch effi-
zientere mobile Zusammenarbeit al-
ler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Bundesverwaltung“, sagt Markus
Richter, Staatssekretär im Bundesin-
nenministerium. Gleichzeitig etablie-
re man einen hohen Sicherheitsstan-
dard, der in technischer wie organi-
satorischer Hinsicht allen Anforde-
rungen der Verwaltungstätigkeit ent-
spreche.

Bechtle unterhält eine enge Part-
nerschaft mit Apple, sagt Michael
Guschlbauer, Vorstand IT-System-
haus & Managed Services der Becht-
le AG. Dies sei ein zentraler Faktor,
um exzellente Technologien und Ser-
vices zu bieten. Zudem hat sich
Bechtle für denAuftragdenDortmun-
der IT-Dienstleister Materna ins Boot
geholt. (leja)

„Eine einheitliche Geräteplattform
schafft eine effizientere mobile Zu-
sammenarbeit aller Mitarbeiter.“

Markus Richter,
S taat s sekre tär im Bundes innenmini s te r ium

Bund will Vergabe
vereinfachen
Änderungen unter- und oberhalb der Schwellen

BERLIN. Das Bundeskabinett hat
unter dem Titel „Wachstumsinitiati-
ve – neue wirtschaftliche Dynamik für
Deutschland“ ein Paket mit 49 Maß-
nahmen beschlossen. Ziel sei es, da-
mit den Wirtschaftsstandort und sei-
ne Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.
Unter Punkt 18 heißt es, das Verga-
berecht solle vereinfacht, beschleu-
nigt und digitalisiert werden. „Verga-
beverfahren sollen für Auftraggeber
und Auftragnehmer mit weniger Bü-
rokratieaufwand verbunden sein, da-
mit sich Unternehmen wieder stär-
ker um öffentliche Aufträge bewer-
ben“, so der Plan.

Für Start-ups, die für gewöhnlich
wegen fehlender Referenzen bei Ver-
gaben selten zum Zuge kommen, sol-
len geringere Hürden gelten. Auch im
Bereich der Sicherheits- und Vertei-
digungsindustrie sowie bei der Ver-
waltungsdigitalisierung und bei gro-
ßen Infrastrukturprojekten wie Stra-
ßen, Brücken, Schienen und Netze
werden Erleichterungen und Verein-

fachungen gelten. Die nachhaltige
Beschaffung soll einfacher und ver-
bindlicher werden.

Die Bundesregierung plant dazu
ein Gesetzespaket mit Anpassungen
in allen relevanten Rechtsgrundla-
gen, oberhalb und unterhalb der
Schwellenwerte. Damit sollen Ver-
waltung und Unternehmen zusam-
men ummehr als eine Milliarde Euro
pro Jahr entlastet werden. Das
schließt eine substanzielle Erhöhung
der Auftragsgrenzen für Direktaufträ-
ge, beschränkte Ausschreibungen
und Verhandlungsvergaben ohne
Teilnahmewettbewerb oder Online-
Marktplätze ein. Mit dem Bundesta-
riftreuegesetz will die Bundesregie-
rung überdies die Grundlage schaf-
fen, Tarifverträge zur Bedingung bei
Ausschreibungen zu machen. (leja)

MEHR ZUM THEMA
Wachstumsinitiative unter:
https://ogy.de/3r4p

Die Scientology Organisation besitzt auch in
Stuttgart eine Niederlassung. FOTO: IMAGO/ARNULF HETTRICH
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